
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 

Der Rat der Stadt hat am 07.07.2025 die vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung 2023 
beschlossen und dem Oberbürgermeister die Entlastung 
erteilt. 
Diese Beschlüsse werden hiermit nach § 96 Abs. 2  
Satz 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 

Die Jahresrechnung 2023 liegt bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Rat-
haus Oberhausen, Zimmer 406 (Eingang Zimmer 408), 
während der Dienststunden aus. 

Oberhausen, 16.10.2025 

gez.: 

Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 

Bekanntmachung über den Satzungs-
beschluss und das Inkrafttreten des 
Bebauungsplans Nr. 759 - Gesamtschule 
Knappenstraße - 

I. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 29.09.2025 
den Bebauungsplan Nr. 759 - Gesamtschule Knap-
penstraße - als Satzung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 i. V. m. § 13a
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
14.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189) und § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem Be-
bauungsplan Nr. 759 beigefügte Begründung in der
Fassung vom 16.01.2025 (redaktionell fortgeschrie-
ben am 09.07.2025) als Entscheidungsbegründung
beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 i. V. m. § 13a
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 14.08.2025 (BGBI. 2025 I
Nr. 189).

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 759 liegt in der 
Gemarkung Oberhausen und umfasst die Flurstücke
Nr. 714, 894, 909 der Flur 23 zu Teilen, die Flurstücke
Nr. 447, 451, 452, 454, 455, 463 - 466, 469, 474, 528,
529 und 581 der Flur 24 sowie die Flurstücke Nr. 46,
429 und zu Teilen das Flurstück Nr. 96 der Flur 25.

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungs-
bereichs ergibt sich auch aus der nachfolgenden
Abbildung.

  Der Bebauungsplan Nr. 759 - Gesamtschule Knap-
penstraße - liegt mit Begründung vom Tage der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung an im Bereich 5-1 
- Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 001,
während der nachstehend genannten Dienstzeiten zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus:

     Dienstzeiten 
     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 

  Über den Inhalt des Bebauungsplans Nr. 759 wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt. 

     Kontaktdaten: 
     Fachbereich 5-1-40 

- Servicestelle Bauleitpläne -
Bahnhofstraße 66
46145 Oberhausen
servicestelle-bauleitplaene@oberhausen.de
Tel.: 0208 825-2799 oder -2174
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Gemarkung
Oberhausen

Flur 24

Gemarkung
Oberhausen

Flur 23

Gemarkung
Oberhausen

Flur 25

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 759
- Gesamtschule Knappenstraße -

Angefertigt: Oberhausen, 30.07.2024
Bereich 5-1 / StadtplanungGrenze des räumlichen Geltungsbereiches

M 1: 2.000



  Der in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 759 ist mit 
der Begründung gemäß § 10a Abs. 2 BauGB auch auf 
der städtischen Internetseite unter 

     www.o-sp.de/oberhausen/plan/rechtskraft.php und 
über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de abrufbar. 

     Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB: 
 Da der Bebauungsplan Nr. 759 im beschleunigten Ver-  
fahren aufgestellt wurde, wurde gemäß § 13a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 i. V. mit § 13 Abs. 3 BauGB unter anderem 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs.1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung 
der Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden. 
Unabhängig vom Entfall dieser förmlichen Vorschrif-
ten wurden die wesentlichen Umweltbelange inner-
halb des Aufstellungsverfahrens berücksichtigt. 

II.  Bestätigungen des Oberbürgermeisters gemäß
§ 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

1. Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Doku-
ments des Bebauungsplans Nr. 759 - Gesamt-
schule Knappenstraße - stimmt mit dem vom Rat
der Stadt am 29.09.2025 gefassten Beschluss
überein.

2. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 
2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung – BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 2023),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
05.11.2015 (GV. NRW. S. 739), verfahren.

III. Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
i. V. mit Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

   Der vom Rat der Stadt am 29.09.2025 gefasste 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 759 - Ge-
samtschule Knappenstraße - wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan Nr. 759 - Gesamtschule Knappen-
straße - gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in Kraft. 

     Hinweise 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2

sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 14.08.2025 (BGBI. 2025 I  
Nr. 189), über die Entschädigung von durch den
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen
entsprechender Entschädigungsansprüche wird
hingewiesen.

Hiernach kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Ent-

schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die vorbezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

           wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

3. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.
1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618),
können Verletzungen von Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegen diese Satzung nach Ablauf von
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenü-
ber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Oberhausen, 16.10.2025 

Schranz 
Oberbürgermeister 

Ergänzende Informationen zum Bebauungsplan  
Nr. 759 - Gesamtschule Knappenstraße 

Bei dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 759 - Ge-
samtschule Knappenstraße - handelt es sich um eine 
ehemals für schulische und sportliche Zwecke genutzte 
Fläche. Die Hauptschule St. Michael wurde nach Schul-
jahresende im Sommer des Jahres 2016 geschlossen. 
Der Fußballverein SC 1920 Oberhausen hat seine sport-
liche Tätigkeit inzwischen an die Mellinghofer Straße ver-
lagert. 
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Auf Basis der Erkenntnisse aus der anlassbezogenen 
Schulentwicklungsplanung gemäß § 81 Abs. 2 Schul-
gesetz (SchulG NRW) haben der Schulausschuss 
(22.04.2021) sowie der Hauptausschuss (03.05.2021) die 
Errichtung einer Gesamtschule an diesem Standort 
beschlossen. 

Die Stadt Oberhausen plant die Neuerrichtung einer 
modernen und zukunftsorientierten sechszügigen Ge-
samtschule mit einer Sechsfachsporthalle. Um das Vor-
haben bestmöglich umzusetzen, wurde ein nichtoffener 
Wettbewerb nach der Richtlinie für Planungswettbewerbe 
RPW 2013 und VgV 2016 im Zeitraum vom 08.04.2022 
bis 21.10.2022 durchgeführt. 

Für das Plangebiet besteht derzeit kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan. Zur Realisierung der verfolgten 
Planungsziele und die Umsetzung des im Rahmen des 
Wettbewerbs prämierten Siegerentwurfes ist daher die 
Schaffung des erforderlichen Planungsrechts über die 
Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. 

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.o-
sp.de/oberhausen/plan/aufstellung.php abrufbar. 

Öffentliche Bekanntgabe gemäß § 5 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) 

Die Stadt Oberhausen beantragt die Erteilung einer Plan-
genehmigung gemäß § 68 (2) Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für die ökologische Verbesserung des Gewässers 
Elpenbach in Oberhausen von der Elly-Heuss-Knapp 
Stiftung bis zur Teutoburger Straße (Einmündung in 
den Hauptkanal Sterkrade – neuer Reinwasserkanal).

Die Emschergenossenschaft plant derzeit den Umbau 
des Emschersystems, dessen Kern die getrennte Ablei-
tung von Schmutzwasser sowie nicht behandlungsbedürf-
tigem Abwasser und Reinwasser bildet. 
Der Elpenbach und der Hauptkanal Sterkrade sind eben-
falls Bestandteil dieses Systems. Ein Teil des Haupt-
kanals Sterkrade ist bereits entflochten. Die weitere Pla-
nung für den Oberlauf sieht vor das Reinwasser des 
Elpenbaches in das Ersatzsystem des verrohrten Haupt-
kanals Sterkrade als Reinwasserkanal durch die Sterk-
rader Innenstadt überzuleiten. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG i. V. mit Nr. 13.18.1 
der Anlage 1 zum UVPG ist für die geplante Maßnahme 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur Umwelt-
verträglichkeitspflicht durchzuführen. 

Die Prüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht erforderlich ist, da keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt durch das Vor-
haben entstehen (§ 7 Abs. 1 Satz 3 UVPG). 

Die Feststellung, keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen begründet sich wie folgt:  

- Die Verfügbarkeit und Qualität der natürlichen
Ressource Wasser wird nicht beeinflusst.

- Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellen-
schutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete
nach § 73 Abs. 1 WHG sind nicht betroffen.

- Überschwemmungsgebiete nach § 76 Abs. 1 WHG
sind nicht betroffen.

Auch aus naturschutzfachlicher Sicht sind bei der allge-
meinen Vorprüfung (§ 7 Abs. 1 UVPG) unter Berücksichti-
gung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwar-
ten. Die einzelnen Merkmale wurden durch die Antrag-
stellerin nach Einschätzung der Unteren Wasserbehörde 
der Stadt Oberhausen vollständig dargestellt und zutref-
fend abgearbeitet. 

Die Feststellung ist hiermit öffentlich bekannt 
gemacht  (§ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG) und nicht 
selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG).

Oberhausen, 17.10.2025 

Stadt Oberhausen 
Beigeordneter Herr Dr. Palotz 
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Kometenhaft panisch    
Likörelle, Udogramme, nackte Akte & viel mehr

Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de
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